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Placat .

Wir Christian der Siebende , von Gottes Gnaden , König zu Dannemark ,

Norwegen , der Wenden und Gothen , Herzog zu Schleswig , Holstein , Stormarn
Thun kund

und der Dithmarschen , Graf zu Oldenburg und Delmenhorst 2c. 2c.

hiemit : Nachdem wir in Erfahruna gebracht haben , daß das unterm 3ten Sept . vorigen

Jahres erlassene Placat , wodurch erlaubet wurde , alle in unsern königlichen deutschen Pro

vinzen verfertigte Fabrikwaaren , ohne Ausnahme , gegen Erlegung 7 ein halb pro Cent Zoll ,

in Unsere Königreiche , Dannemark und Norwegen , einzuführen , den abgezielten Endzweck

nicht gehabt ; sondern vielmehr Unsern einheimischen Fabriken , sum merklichen Schaden ges

reichet , deren Absatz verstopffet und ein Theil hiesiger Manufacturen in Stillstand gebracht

hat ; als haben wir allergnädigst für gut gefunden , erwähntes , unterm 3ten Sept . a . p . ,

durch Unser Finanzcollegium bekannt gemachtes Wacat , wornach alle , in unsern königl . Deuts

schen Provinzen verfertigte Fabrik und Manufacturwaaren , in Unsere Königreiche , gegen 7

ein halb pro Cent Zoll , eingeführet werden därften , gänzlich aufzuheben ; und wollen allers

gnädigst , daß es a Dato der Publication dieses Placats , in Ansehung der Einfuhre dieser

Waaren , eben so , wie vor dem Dato des obgedachten Placats , zu Folge den ergangenen An

ordnungen , Privilegien und andern Verfügungen , gehalten werden soll. Wornach ein jeder ,

den es angehet , sich allerunterthänigst zu achten hat . Urkundlich unter Unserm königl . Hands

zeichen und vorgedrucktenInfiegel . Gegeben auf unserm Schloß , Christiansburg , in unserer

fönigl . Residenzfladt , Copenhagen , den 23sten April 1772 .

Christian .

L . S.

Schack Rathlou .

Scheel . Classen . Nyberg . Gerstenberg .

N. Hammeleff .



I . Gerichtl . Proclam und Publicat .
1 ) Es ist Dierk Wilken , zu Driefel , gewillet, seine, zwischen Joh . Memmen und Joh .Lübben Ländereyen , belegene , circa 5 Jücken Blauhandrer Groben Landes , nebstdem darauf befindlichen Winterkorne , den 3ten July , in Harm Backhaus , zuDriefel , Wirthshause , verkaufen zu laffen .

Die Angabe ist den 29ften Juny a . c. , beym hiesigen königl . Oberappellations .Gerichte .

2 ) Weyland Berend von Harten Erben , sind gesonnen, das ihnen zuständige, auf demStau belegene ehemahlige Packhaus , so jekt aus drey Wohnungen bestehet , den17ten Juny a . c. , Nachmittags , um i Uhr , in des Weinhändlers , Gerhard vonHarten Hause , verkaufen zu laffen .
Die Angabe ist den 1sten Juny a . c. , beym hiesigen königl . Landgerichte .3 ) Weyland Johann von Buschen Wittwe , zu Zetel und deren Beystand sind gewillet,folgende Ländereyen, als : ( 1 ) einen , zu der Affeln Kötheren gehörigen Kamp , vonPoohngefähr drey Tonnen Saat groß ; ( 2 ) ein halb Jück Graßland , ss zu ebengees dachter Kötherey gehörig , und ( 3 ) den Refst von sothaner Kosherey , als : Hausund Garten , auch ( 4 ) vier Jück Hogeland ; ( 5 ) vier Jück Hullen ; ( 6 ) drey JuckNeuland ; ( 7 ) sechs Juck Earlsland ; ( 8 ) fünf Torfmöhrte , und ( 9 ) eine ScheunezumAbbruch , zu Befriedigungder Creditøren , den 19ten Juny , in Röbe Schlü¬ters Krughause , verkaufen , nicht weniger einige Ländereyen , verheuren zu lassen .Die Angabe ist den isten Jany , beymi königl . Reuenburgischen Landgerichte .4 ) Gerhard Claussen und GerdAuguftinHanffmann, haben ihre, zur Ape belegene, vormahls von Leonhard Christoph Focken , angekaufte , Hinrich Oltmanus Kötherey ,cum Pertinentiis , an Eilert Blver , verkauft .
Die Angabe ist den isten Jung , beym fönigl . NeuenburgischenLandgerichte.5 ) Wider Albert Dierks Ebken , Kother zu Osterschepse, in der Vogtey Zwischenahn, entstehet , Schuldenhalber, beym königl. Neuenburgischen Landgerichte, ConcursusCreditorum .

( r ) Die Angabe ist am 15ten Juny . ( 2 ) Deduction den ersten July .( 3 ) Priorität Urtheil den 16ten ejusd . ( 4 ) Vergantung oder Löseden 2ten Sept . a . c .

6) UeberJoh . Menke, Köther in Atens, såämtliche Güter , iftSchuldenhalber, der Conscurs , beym königl . Develgönnischen Landgerichte , erkannt .
( 1 ) Die Angabe ist den 1sten Juny . ( 2 ) Deduction den 29sten ejusdem .( 3 ) Priorität Urtheil den 20ften July . ( 4 ) Bergantung oder Löseeil den zoftenden 3ten Sept . a . c .

7 ) Nachdem in derVerordnung, vom 1oten Dec. 1770. veſtgeſetzetworden : daß, fallsdie hiefelbft zu haltende Pferdemärkte auf einen Sonn - oder Feyertag einfallen ,felbige auf den nächstfolgenden Werkeltag , gehalten werden sollen: und dann indiesem Jahre der ste Jung , auf den zweyten Pfingstfeyertag einfällt ; der drittePfingstfevertag aber , auf allerhöchstenkönigl . Befehl eingestelletworden ; so wirdhiemit zu jedermanns Wissenschaft gebracht : daß , um der Auswärtigen willen ,benen die Verordnung , wegen Einstellung der Feyertage , nicht bekannt ist , sothasnes Pferdemarkt , auf Mittwoch , als den 1oten Juny , dieses Jahr , gehalten werden soll .
Oldenburg aus der königl . Cammer , den 11ten May 1772 .

von Hendorff . von Rößing . Schmidt .Schmidt . Ahlers .

Wardenburg .



8 ) Es wird hiermit zu jedermanns Wissenschaft gebracht : daß des Uhrmacher , Wranum , Mobilien und Effecten , worunter sich eine Parthey meßingene Schränkenund Commodenbeschlag , auch verschiedenes, zur Uhrmacherprofeßion gehörigesWerkzeug , befindet , am 22 ften dieses Monats May , in dem von dem UhrmacherBranum , bewohnten Hause , dffentlich, an den Meistbietenden , verkauffet werden sollen .
Decretum Oldenburg in Enria , den 14fen May 1772 .

Bürgermeister und Nath hieselbst .
9 ) Es wird hiermit zu jedermanns Wissenschaft gebracht : daß des weyland hiesigenBurgers , Ambrofius Nordtbrincks , nachgelasseneMobilien und Materialwaaren ,am 27sten dieses und folgenden Tagen , in des Herrn Schreibmeister , Spille , Hause ,dffentlich , an den Meistbietenden , verkauffet werden solen .Decretum Oldenburg in Curia , den 14ten May 1772 .

Bürgermeister unt Rath hieselbst .
10 ) Wider den hiesigen Bürger und Uhrmacher , Branum , ist beym Rathhause , hieselbst , der Concurs erkannt : 1 ) die Angabe ist den 16ten Juny a. c. 2 ) Deduction den 23sten ejusdem . 3 ) Priorität Urtheil den zosten ejusdem . 4 ) Bergantung oder Löse den 14ten July .

Oldenburg er Curia , den 14ten May 1772 .
Bürgermeister und Nath hieselbst .

11 ) Es wird hiermit zu jedermanns Wissenschaft gebracht , daß weyland Herrn Commerzrath und Bürgermeister von Harten , Erben , gewillet find : 1 ) das Erbzingsrecht , an denen , beym Stadtziegelhofe belegenen beyden Weyden ; 2 ) das vordem heiligen Geiftthore , bey der Mauer , belegene , ehemahlige Melchersche Haus ,cum pertinentiis . 3 ) das , auf der Poggenburg belegene , aniko von Gerd Heyne ,bewohnte Haus , und 4 ) die ehemahlige Webersche , auf der Poggenburg belegenebeyden Häuser , am 17ten Juny a . c. , in des Weinhändlers , Gerhard von HartenHause , Nachmittags um 2 Uhr , öffentlich , an den Meistbietenden , verkaufen zuLassen und haben diejenige , welche einen An : und Beyspruch daran zu haben ver¬meynen , sich damit am 16ten Juny a . c. , auf dem Rathhause , hieselbst , bey Strafedes ewigen Stillschweigens , anzugeben .Decretum Oldenburg , in Curia , den 14ten May 1772 .
Bürgermeister und Nath hieselbst.12 ) Da die Listen von denenVeränderungen, so in dem vorigen 1771ften Jahre bey derBrandcasse vorgefallen , nunmehro nach Copenhagen gesand werden müssen : sowerden die Beykommende hiemit erinnert , solche , nebst den desfälligen Gebühren ,shnverzüglich , einzusenden .

Oldenburger Getraide - Preiß .
Waizen , 160 Rthlr .Rocken ,

I20
Mårzgårste

68
Bohnen

98Weisser Haber
38

J . D. Olde .



II . Privatsachen .

1 ) Nach erhaltener gerichtlichen Erlaubniß , werden am 26ften Juny a . c. , folgende ,

den Erben , von weyland Kaufmann , Limper , zustehende Immobilgüter , verkauft :

1 ) das auf Paftoreygründen , zu Abbehausen , stehende , zur Handlung , welche auch

bisher darinn getrieben worden , sehr wohl aptirtes Haus , cum Pertinentiis . 2 )

Jhicken Landes , in dreyen Hämmen , nahe bey Abbehausen belegen ; 3 ) zehen

Jücken , in der Abbehauser Wisch , und 4 ) ein Haus und Wärf , nebst Pertinentien ,

zum Ahndeich .

14

2 ) Herr Kaufmann , Schlömann , will das , aus Christian Lohmeiers Concurs gelösete ,

auf der Poggenburg belegene , und vor vier Jahren neu erbaute Haus , unter fol

cher Condition allenfalls verkaufen , daß die Hälfte oder zwey Drittheile des Kauf¬

fchtlings , darinn fiehen bleiben können . Findet sich kein Käufer , so kann dieses

Haus , zu zwey Wohnungen , vermiethet werden . Auch will er sein , auf dem

innersten Damm belegenes Haus , vermiethen ..

3 ) Reiner Peters und Berend Schröder , zum Hajenschlot , als Löser des Joh . Wilhelm

Meenzen Concursgutes , wollen unter guten Conditionen verkauffen : 1 ) einen gu

ten Kahn , der unter Harm Anton Heysings Aufsicht , auf dem Stau , hieselbst , lie :

get ; 2 ) ein zu Burhave liegendes , zur Handlung wohl aptirtes Haus , nebst Gar

ten und 3 ) ein zu Atens belegenes Haus . Findet sich kein Käufer , so sollen diese

Häuser von Maytag 1773 an , vermiethet werden ..

4 ) Der Mühlenverwalter , Herr Focke , hat eine durchgeseuchteKuh , so vor beynahe

vier Wochen milch geworden , abzustehen ; auch auf Michaelis , dieses Jahres und

allenfals noch eher , 600 Rthlr . in Commißion , gegen hinlängliche Sicherheit ,

zingbar , zu belegen . .

s ) Diejenigen , welche Gelder zinßbar ausleihen wollen , es sey bey hundert oder tausend

Reichsthaler , können sich, je eher , je lieber , bey dem Schreiber , Monfieur Lone,

melden . Er kann deswegen , in Commißion , ganz sichere Obligationes cediren .

6 ) Da zu einer Reparation an der St . Lamberti Kirche , an eichen Holz erforderlich ,

als : 12 Stück zu 7 Fuß lang 5 und 12 30ll in Kante . 20 Stück zu 4 Fuß lang
4 Stück

6 und 63oll in Kante . Stück zu 10 Fuß lang 7 und 7 Zoll in Kante .

1 Stück zu 12 Fuß lang 7 und 73oll in
zu 25 Fuß lang 6 und 43oll in Rante ..

Kante ; so kann , wer solches von gesundem Holze und ohne schadhafte Knafte , im

wohlfeilsten Preise , zu liefern willens , sich bey dem Provisor der gedachten Kirche ,

Herrn Lüdemann , innerhalb 14 Lage melden und den Zuschlag gewärtigen ..

- adinho ng
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